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.Stillgelegte geflutete Erzbergwerke – schädliche Bodenveränderungen gemäß BBodSchG

Kurzfassung: In Deutschland wurden über mehre Jahr-
tausende Eisen- und Nichteisen- (NE-) Erze abgebaut. 
Durch den Abbau wurden umweltrelevante Me talle in 
den Bergwerken geochemisch mobilisierbar erschlos-
sen und hydraulische Durchlässigkeiten geschaffen, 
die hohe Abstandsgeschwindigkeiten der Gruben-/
Grundwässer mit großen Schadstofffrachten ermög-
lichen. Gegenüber der ungestörten natürlichen Si-
tuation wurden die natürlichen Bodenfunktionen 
– insbesondere Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaume-
di um zum Schutz des Grundwassers – beeinträch-
tigt. Daraus können Gefahren und/oder Schäden für 
das Grund- und Oberflächengewässer resultieren. Es 
handelt sich dann um schädliche Bodenveränderun-
gen (SBV) im Sinne des Bundes-Bodenschutzgesetzes. 
Daneben gibt es allerdings auch eine Vielzahl geflu-
teter Erzbergwerke, die Grundwasser hoher Qualität 
liefern, welches als Rohwasser zur Trinkwassergewin-
nung genutzt wird und somit keine SBV darstellen.

1. Einleitung
Die Entwicklung der Menschen ist stark mit den Mög-
lichkeiten Werkzeuge herzustellen verbunden [1]. So 
wurden erste Stein-Werkzeuge mit Beginn der Stein-
zeit hergestellt. Die Jungsteinzeit (Töpfern, Viehzucht) 
datiert in Deutschland von 6.500 bis 3.800 Jahren vor 
heute. Es folgten die Bronzezeit ab 3.800 Jahren sowie 
die Eisenzeit ab 2.700 Jahren vor heute. Die notwen-
digen Rohstoffe wurden durch Bergbau und Aufberei-
tung gewonnen.
Bereits in der Steinzeit wurden in Mitteleuropa neben 
Flint/Feuerstein, Jaspis und Hornstein auch Hämatit 
zur Farbstoffgewinnung abgebaut [1]. Die ältesten 
Funde von Kupfergegenständen datieren hier um 
3.900 v. Chr. [1]. 
Intensiver Eisen- und Nichteisen (NE)-Erzbergbau 
wurde in Deutschland bis in die 2. Hälfte des 20. Jahr-
hunderts vor allem in den Mittelgebirgsregionen be-
trieben. Der Beginn ist bereits aus der Latènezeit (500 
bis 600 v. Chr.) nachgewiesen [2]. Beispielsweise sind 
im Schwarzwald sowie im Siegerland eine große An-
zahl keltenzeitlicher Renöfen dokumentiert. 
Die Eisen- und Nichteisenerzlagerstätten (NE-Erze) der 
deutschen Mittelgebirge wurden überwiegend hydro-
thermal gebildet und stehen/standen in meist steil 

einfallenden Gängen an. Der moderne Tiefbau drang 
in Teufen von über 1.000 m unter Geländeoberfläche 
vor. Mit dem Bergbau einher ging eine Wasserhal-
tung, mit der der Grundwasserspiegel bis unter das 
Abbauniveau abgesenkt wurde. Nach Einstellung der 
Wasserhaltung erfolgte die Flutung der Gruben und 
die Grubenwässer wurden gezielt in Vorfluter einge-
leitet. 
Während heute bei bergrechtlichen Abschlussbe-
triebs plänen die Belange der Umwelt in Deutschland 
umfassend zu berücksichtigen sind, geschah dieses 
– nach heutigen Gesichtspunkten – beim sogenann-
ten „Altbergbau“ häufig nur unzureichend. Dieser 
hinterließ vielfach nicht abgedeckte Halden und 
Industrie ruinen. Daneben entwässern die gefluteten 
Bergwerke (teilweise saure/verunreinigte) Grundwäs-
ser in die Vorfluter. 
Im Folgenden werden die umweltrechtlichen und na-
turwissenschaftlichen Randbedingungen des ehema-
ligen Erzbergbaus in Deutschland ermittelt. Die Bear-
beitung beschränkt sich aber nur auf den Wasserpfad. 
Sonstige Gefahren wie Bergschäden oder Stollenein-
brüche werden in diesem Beitrag nicht betrachtet.

2. Rechtliche Grundlagen
Bei der Bewertung der Umweltfolgen des ehemali-
gen Erzbergbaus sind verschiedene Rechtsbereiche 
ein schlägig. Zu beachten ist das Bundesberggesetz 
(BBergG) [3] mit seinen Verordnungen und landes-
rechtlichen Regelungen. Darüber hinaus können sich 
verschiedene wasserrechtliche Tatbestände ergeben 
(z. B. Einleitungen von Grubenwässern). Für den vor 
In krafttreten des Bundesberggesetzes bereits endgül-
tig stillgelegten „Altbergbau“ gilt es auch andere 
Rechts bereiche wie das Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) [4] zu prüfen, da das BBergG [3] diesbezüg-
lich keine abschließenden Regelungen trifft.

2.1 Bergrechtliche Regelungen
Der Staat verleiht das Bergwerkseigentum und über-
wacht den Bergbau. Dies geschieht durch bergrecht-
liche Verordnungen und Anordnungen sowie durch 
Betriebsplanverfahren [3]. Das Bergwerkseigentum 
gibt das Recht, in dem Felde der Verleihung das in der 
Verleihungsurkunde genannte Mineral aufzusuchen 
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und zu gewinnen. Hierzu gehört die Berechtigung 
alle erforderlichen Anlagen über und unter Tage zu 
errichten sowie die Roherze aufzubereiten. Das Berg-
werkseigentum ist weitgehend dem Grundeigentum 
gleichgestellt. Der Bergwerkseigentümer hat selbst 
dann das Recht zum betriebsplangemäßen Abbau, 
wenn schädliche Auswirkungen auf Oberflächen-
grundstücke erwartet werden können [5]. Bei Schäden 
ist er jedoch zur Entschädigung verpflichtet. 
Bis zum Inkrafttreten des Bundesberggesetzes 
(BBergG) galt in weiten Teilen Deutschland das „Allge-
meine Berggesetz für die Preußischen Staaten“ (ABG) 
vom 24.06.1865 [6]. Die Überwachung erfolgte nach 
dem Inspektionsprinzip. Das Betriebsplanverfahren 
nach dem ABG stellte eine freiwillige Vereinbarung 
zwischen Bergbehörden und Bergbautreibenden dar 
[6]. Es diente vielfach zum Schutz der Bergbautreiben-
den vor strengen bergrechtlichen Anordnungen. Die 
Bergbehörde hatte einen relativ großen Ermessens-
spielraum.
Am 01.01.1982 trat das Bundesberggesetz in Kraft. Mit 
Einstellung des Bergbaus war es damit Aufgabe der 
zuständigen Bergbehörde dafür Sorge zu tragen, dass 
keine weiteren Schäden oder Gefahren auftreten. Dies 
geschieht durch Abschlussbetriebspläne. Hierbei sind 
auch umfassend die Umweltbelange zu berücksichti-
gen. Allerdings enthält es keine Regelungen für den 
bereits vorher abgeschlossenen Altbergbau. 

2.2 Wasserrechtliche Grundlagen
Als Bewirtschaftungsziel legt das Wasserrecht (§ 27 
WHG) [7] die Erreichung des guten ökologischen und 
chemischen Zustandes für Oberflächengewässer fest. 
Abweichungen von diesen Bewirtschaftungszielen 
sind in §§ 30 und 31 WHG genannt. Unter anderem 
sind Ausnahmen möglich, wenn die Gewässer durch 
menschliche Tätigkeiten so beeinträchtigt oder ihre 
natürlichen Gegebenheiten so beschaffen sind, dass 
die Erreichung der Ziele unmöglich ist oder mit ei-
nem unverhältnismäßig hohen Aufwand verbunden 
wäre (§ 30 Ziff. 1 WHG). § 47 WHG legt die Bewirt-
schaftungsziele für Grundwässer fest. § 47 Abs. 1 
Ziff. 3 WHG fordert den guten mengenmäßigen und 
chemischen Zustand zu erhalten oder zu erreichen. 
Eine Verschlechterung des Zustandes ist zu vermeiden 
(§ 47 Abs. 1 Ziffer 1). Alle signifikanten und anhalten-
den Trends ansteigender Schadstoffkonzentrationen 
auf Grund der Auswirkung menschlicher Tätigkeiten 
sind umzukehren (§ 47 Abs. 1 Ziff. 2 WHG). 
Nach § 8 Abs. 1 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) [7] be-
darf eine Benutzung der Gewässer der behördlichen Erlaubnis 
oder Bewilligung. Im Rahmen bergrechtlicher Betriebs-
pläne erteilt gemäß § 19 Abs. 2 WHG die zuständige 
Bergbehörde die wasserrechtliche Erlaubnis. Das 
Wasserhaushaltsgesetz gibt in § 2 seinen sachlichen 
Anwendungsbereich an. Ein Bach oder Fluss fällt als 
oberirdische Gewässer in den sachlichen Geltungsbe-
reich gemäß § 2 Abs. 1 Ziffer 1 WHG. Benutzungen im 
Sinne des WHG stellen unter anderem das Einbringen 

und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer (§ 9 Abs. 1 und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer (§ 9 Abs. 1 und Einleiten von Stoffen in oberirdische Gewässer
Ziffer 4 WHG) und das Entnehmen, Zutagefördern, Zuta-
geleiten und Ableiten von Grundwasser (§ 9 Abs. 1 Ziffer 5 geleiten und Ableiten von Grundwasser (§ 9 Abs. 1 Ziffer 5 geleiten und Ableiten von Grundwasser
WHG) dar. Der Begriff des Einleitens (§ 9 Abs. 1 Ziffer 4 
WHG) umfasst flüssige und gasförmige Stoffe jeder 
Art, aber auch Wasser und gefördertes Grubenwasser. 
Erforderlich ist jedoch ein auf das Gewässer gerichte-
tes Handeln. Das diffuse Zusickern von Wässern zum 
Beispiel aus Halden in Gewässer erfüllt nicht den Tat-
bestand einer Gewässerbenutzung [8]. 
Eine gezielte Ableitung von Grubenwasser über einen 
Tiefen- oder Erbstollen in einen Vorfluter erfüllt nach 
Meinung des Bearbeiters die Definition einer Gewäs-
serbenutzung des § 9 Abs. 1 Ziffer 4 WHG [9], da:
• Der Tiefe- oder Erbstollen wurde unter anderem 

(z. T. auch ausschließlich) zu dem Zweck errichtet, 
um das Gruben- und Grundwasser abzuleiten. 

• In den Vorfluter werden die Grubenwässer gezielt 
eingeleitet. 

• Das Ziel, die Grubenwässer abzuleiten, wird durch 
den Vorfluter erreicht. 

Der Abbau auf den Tiefbausohlen war ohne Wasser-
haltung nicht möglich. Ebenso war es der zuständi-
gen Bergbehörde bekannt, dass es bei Einstellung der 
Wasserhaltung auf den Tiefbausohlen zu einem An-
stieg des Grundwasserspiegels bis zum Tiefen Stollen 
Niveau kommt und von dort das Grund- bzw. Gruben-
wasser in den Vorfluter abfließt. Die Regelung des 
geordneten Wasserabflusses musste daher Bestandteil 
des Abschlussbetriebsplanes gewesen sein. Es ist also 
davon auszugehen, dass die wasserrechtliche Geneh-
migung (Erlaubnis) zur Einleitung der Grubenwässer 
über den Erbstollen im Rahmen der bergrechtlichen 
Genehmigung (vermutlich unbefristet) miterteilt 
wurde, da die Abführung der Grubenwässer wesent-
licher Bestandteil des gesamten Grubenbetriebes und 
der ordnungsgemäßen Stilllegung war. Die ordnungs-
gemäße Ableitung des Grubenwassers muss auf Dauer 
sichergestellt sein.

2.3 Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
Der Geltungsbereich des Bundes-Bodenschutzgesetzes 
[4] ist in § 3 BBodSchG geregelt. Es findet Anwendung 
auf „schädliche Bodenveränderungen und Altlasten“. 
Eingeschränkt wird der Geltungsbereich allerdings 
durch die in § 3 Abs. 1 Nr. 1–11 BBodSchG genannten 
Vorschriften, neben denen das Bundes-Bodenschutz-
gesetz nur subsidiär zur Anwendung kommt. 
Hinsichtlich des behandelten Sachverhalts der Ent-
stehung belasteter Grubenwässer und gegebenenfalls 
deren Einleitung in Gewässer ist zu prüfen, ob es sich 
rechtlich um eine schädliche Bodenveränderung 
(SBV) gemäß § 2 Abs. 3 BBodSchG handelt. Von einer 
SBV ist auszugehen, wenn eine Beeinträchtigung der 
Bodenfunktionen vorliegt, die geeignet ist, Gefahren, 
erhebliche Nachteile oder Belästigungen für den ein-
zelnen oder die Allgemeinheit herbeizuführen. Durch 
den ehemaligen untertägigen Erzbergbau wurden die 
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natürlichen Bodenfunktionen in vielen Fällen beeinträch-
tigt, da geochemische Freisetzungsprozesse – insbe-
sondere durch Änderung des geochemischen Milieus, 
Vergrößerung der reaktiven Oberfläche erzhaltiger 
Gesteine sowie Schaffung hochpermeabler hydrauli-
scher Verbindungen – beschleunigt wurden [6]. Vor 
allem beeinträchtigt ist die natürliche Funktion als 
Filter-, Ausgleichs- und Aufbaumedium für stoffliche 
Einwirkungen, insbesondere auch zum Schutz des 
Grundwassers (§ 2 Abs. 2 Ziffer 1c BBodSchG). Bei geo-
gen oder pedogen erhöhten Schadstoffgehalten in Bö-
den besteht eine schädliche Bodenveränderung nur, 
sofern diese in großem Umfang durch Einwirkungen 
freigesetzt werden (vgl. § 9 Abs. 2 BBodSchV).
Gewässerkontaminationen können bereits eingetre-
tene Schäden im Sinne des BBodSchG darstellen. Sa-
nie rungsverpflichtungen beziehen sich nicht nur 
auf den Boden oder die Altlast, vielmehr sind davon 
ausgehende und nicht zu trennende (Gewässer-)Folge-
schäden mit einzubeziehen. Gefahren und Störungen 
des Wohls der Allgemeinheit sollen umfassend erfasst 
und saniert werden (§ 4 Abs. 3 Satz 1 BBodSchG).
Der Geltungsbereich des § 4 Abs. 3 BBodSchG ist vor-
rangig gegenüber wasserrechtlichen Anordnungen. 
Allerdings bestimmen sich die bei der Gewässersanie-
rung zu erfüllenden Anforderungen nach den wasser-
rechtlichen Vorschriften. 

3. Hydrogeologie gefluteter Grubenbaue
Bereits zu römischer Zeit wurden steil einfallende 
Erzgänge in Deutschland abgebaut. Von den Anfän-

gen des Bergbaus bis spät ins Mittelalter war die Erz-
gewinnung vielfach ein reines Moltern. Mit vermehr-
tem Erzbedarf ging der Bergbau zum Tagebau über 
(Abbildung 1).
Zahlreiche Pingen sind Zeugnisse dieses Ent wick-
lungs stadiums des alten Bergbaus und zeichnen den 
Verlauf der bereits im Mittelalter bekannten Gänge 
nach. Der nächste Entwicklungsschritt war das Ab-
teufen kleiner Schächte, die dann mit dem Verlauf des 
Ganges vertieft wurden. Mit zunehmender Abbau tiefe 
stellten sich jedoch Wasserhaltungsprobleme ein. Es 
musste daher zum Stollenbau übergegangen werden. 
Bei den steil einfallenden Gängen der deutschen Mit-
telgebirge erfolgte meist Versatzbau. 
Die hydrothermal gebildeten Erzgänge der Deutschen 
Mittelgebirge fallen meist steil ein. Dabei lassen die 
– z. B. im Rheinischen Schiefergebirge – verbreiteten 
(devo nischen) Sedimentgesteine nur eine geringe 
Grundwasserneubildung zu, aber im Bereich ausbei-
ßender Quarz-/Erzgänge – vor allem nach erfolgtem 
Abbau – können erhebliche Sickerwassermengen zu-
treten. In den oberen Teufen (Hochbausohlen) wird 
das „Tagwasser“ über Röschen abgeführt. Auf Vorflu-
terniveau wurde bei den bedeutenden Gruben ein 
Wasserlosungs-, Tiefer- oder Erbstollen angelegt, der 
die Grubenbaue auf diese Höhenlage entwässerte. Mit 
dem tieferen Abbau war eine Ableitung des zuflie-
ßenden Grundwassers in freiem Gefälle nicht mehr 
möglich. Das Wasser musste nun gefördert werden. 
Die bedeutenderen Gruben bauten bis in Tiefen von 
mehreren hundert Metern unter Vorfluterniveau das 

Abbildung 1: Pingen im Rheinischen Schiefergebirge
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Erz ab. Während des Bergbaus musste der Grundwas-
serspiegel entsprechend abgesenkt werden. 
Mit der Aufgabe des Bergbaus wurde auch die Wasser-
haltung eingestellt und die Gruben wurden geflutet. 
Der Grundwasserspiegel stellte sich in der Regel auf 
Erbstollen-/Tiefe-Stollen- bzw. Vorfluterniveau ein, da 
die Wasserlosungsstollen weiterhin die Grubenbaue 
entwässern (Abbildung 2). Gegenüber der ursprüng-
lichen hydrogeologischen Situation vor Beginn der 
bergbaulichen Tätigkeit ist der Grundwasserspiegel 
dementsprechend abgesenkt. Die hydrogeologischen 
Verhältnisse ehemaliger untertägiger Bergwerksanla-
gen sind in der Abbildung 2 schematisch dargestellt. 
Durch den Bergbau wurden die Grundwasserdynamik 
und die hydrochemische Beschaffenheit der Grund-
wässer signifikant verändert. Die Stollen und Schächte 
sind stark vereinfacht als ein System kommunizie-
render Röhren mit hohen Fließgeschwindigkeiten 
anzusehen [9]. Daneben stellen die verfüllten Abbau-
bereiche anthropogen geschaffene überwiegend gut 
durchlässige Porengrundwasserleiter innerhalb der 
meist nur gering permeablen Kluftaquifere dar. Der 
Erzbergbau wurde überwiegend als Versatzbergbau 
betrieben, die durch den Abbau entstandenen Hohl-
räume wurden also überwiegend wieder verfüllt. Da-
bei stammten beim NE-Alterzbergbau die rückversetz-
ten Gesteine häufig aus dem Abbau selbst, es waren 
nicht (ausreichend) erzhaltige Ganggesteine, oder es 
handelte sich um Aufbereitungsrückstände, die über 

Erzrollen wieder nach untertage verfüllt wurden (z. B. 
Eisenerzbergbau im Siegerland). Diese rückverfüllten 
Berge besitzen zwar gegenüber den anstehenden Erz-
gängen nur geringere Metallgehalte, dafür sind Per-
meabilität und Oberfläche signifikant erhöht, sodass 
geochemische Lösungsvorgänge beschleunigt und bis 
in größere Tiefen erfolgen können. Hinzu kommen 
die hohen Fließgeschwindigkeiten und konzentrier-
ten Grubenwasseraustritte mit hohen Schüttungen 
über die Tiefen Stollen. So werden punktuell hohe 
Schadstofffrachten in kleine Vorfluter eingeleitet, die 
zu einer biologischen Verödung der Gewässer führen 
können. 
Die hydrochemischen Beschaffenheiten von Gruben-
wässern können erhebliche Unterschiede aufweisen. 
Sie sind beispielhaft von den geologisch-hydrogeolo-
gisch-mineralogischen Verhältnissen sowie der Art der 
Lagerstätte und des Bergbaus abhängig. Auch zeitlich 
kann es zu deutlichen Veränderungen der hydro che-
mischen Inhaltsstoffe an. Zunächst können nach der 
Flutung lösliche Oxidationsmineralien mobilisiert 
werden. Bekannt sind insbesondere saure Grubenwäs-
ser mit hohen Metall- und Sulfatgehalten/-frachten. 
Aber auch die Zutritte Kohlensäure führender (tie-
ferer) Grundwässer, wie sie in weiten Bereichen des 
Schiefergebirges beobachtet wurden, haben maßgeb-
lichen Einfluss auf die hydrochemische Beschaffen-
heit der Wässer.

Abbildung 2: Hydrogeologie 
gef luteter Grubenbaue [9]
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4. Bewertungsgrundlagen
Zunächst gilt es die Frage zu beantworten, ob ein 
Grundwasserschaden innerhalb des Bergwerks vor-
liegt. Zur Abgrenzung geringfügig erhöhter Werte von 
schädlichen Grundwasserkontaminationen wurden 
von der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser [10] die 
sogenannten Geringfügigkeitsschwellenwerte (GFS) 
abgeleitet. In der Tabelle 1 sind die für den ehemali-
gen Erzbergbau relevanten Parameter angegeben. Die 
Ableitung erfolgte auf Grundlage human- und öko-
toxikologischer Daten. Die Geringfügigkeitsschwelle 
(GFS) definiert die Konzentration eines Stoffes, bei der 
trotz einer Erhöhung der Gehalte gegenüber regio-
nalen Hintergrundwerten keine relevanten ökotoxi-
schen Wirkungen auftreten und die Anforderungen 
der Trinkwasserverordnung oder entsprechend abge-
leiteter Werte eingehalten werden [10]. Als Vergleichs-
werte zur Hintergrundbelastung in Deutschland sind 
diesen die flächengewichteten 90-Perzentilwerte von 
15 hydrogeologischen Bezugsräumen gegenüberge-
stellt.
Über Tiefe- oder Erbstollen wird das Grundwasser in 
oberirdische Gewässer/Vorfluter eingeleitet. Das Was-
ser haushaltsgesetz [7] (§ 1 WHG) fordert, „durch nach-
haltige Gewässerbewirtschaftung die Gewässer als 
Bestandteil des Naturhaushalts, als Lebensgrundlage 
des Menschen, als Lebensraum für Tiere und Pflanzen 
sowie als nutzbares Gut zu schützen“ (Bewirtschaf-
tungspläne für oberirdische Gewässer: § 27 WHG). 
Gemäß § 29 WHG ist ein guter ökologischer und che-
mischer Zustand der oberirdischen Gewässer – in die 
die Grubenwässer eingeleitet werden – sowie ein gu-
tes ökologisches Potenzial und ein guter chemischer 
Zustand der künstlichen und erheblich veränderten 
Gewässer bis zum 22. Dez. 2015 zu erreichen, wobei 
bei verschiedenen Randbedingungen Fristverlän ge-
run gen möglich sind (§ 29 Abs. 2 WHG). 
Verbindliches Entwicklungsziel für oberirdische Ge-
wässer ist somit grundsätzlich die Erreichung des 
guten ökologischen und chemischen Zustandes. Die 
Bewertung des ökologischen Zustandes umfasst biolo-
gische Qualitätskomponenten, wobei der Zustand in 
einer 5-skaligen Matrix von sehr gut über gut, mäßig, 

unbefriedigend bis schlecht eingruppiert wird. Die 
biologischen Qualitätskomponenten von Gewässern 
umfassen Fische, Makrozoobenthos, Makrophyten so-
wie (bei Seen und größeren Fließgewässern) das Phyto-
plankton [11]. Kleinere Gewässer mit einem Einzugs-
gebiet < 10 km2 werden derzeit nicht bewertet.
Der chemische Zustand ist zweiskalig und ist mit 
„gut“ oder „nicht gut“ zu bewerten. Handlungsbedarf 
besteht, wenn der ökologische Zustand schlechter als 
„gut“ oder der chemische Zustand als „nicht gut“ ein-
zustufen ist. Bei der physikalisch-chemischen Überwa-
chung werden mehrere Bereiche unterschieden, die 
jeweils unterschiedlich in die Bewertung der Wasser-
körper eingehen [11]. Maßgeblichen Einfluss auf den 
biologischen Zustand haben die Vor-Ort-Parameter 
(v. a. Temperatur, Sauerstoffgehalt), die Nährstoffe, 
die Höhe der Mineralisation/Salzgehalt (z. B. elektri-
sche Leitfähigkeit) sowie der Versauerungszustand. 

Tabelle 1: Geringfügigkeitsschwellenwerte für Erzbergbau relevante 
Parameter [Auszug, 10]

Parameter Geringfügigkeits-
schwellenwert [µg/l]

90-Perzentil der 
hydrogeologischen 
Bezugsräume [µg/l]

Arsen 10 2,6

Antimon 5 0,4

Barium 340 186

Blei 7 3,9

Cadmium 0,5 0,3

Chrom (Cr-ges.) 7 2,4

Kobalt 8 5,7

Kupfer 14 10,1

Nickel 14 12,6

Quecksilber 0,2 0,15

Selen 7 1,6

Zink 58 49,8

Chlorid 250 keine Angabe

Sulfat 240 keine Angabe

Tabelle 2: Umweltqualitätsnormen (UQN) für Oberf lächengewässer (Auszug) gemäß Oberf lächengewässerverordnung OGewV [12]

Stoff: Einstufung: Jahresdurchschnitt JD (µg/l) Zulässige Höchstkonzentration 
ZHK (µg/l)

Cd und seine Verbindungen prioritär gefährlich ≤ 0.08 (Klasse 1)*
0.08 (Klasse 2) 
0.09 (Klasse 3) 
0.15 (Klasse 4) 
0.25 (Klasse 5) 

≤ 0.45 (Klasse 1)*
0.45 (Klasse 2) 

0.6 (Klasse 3) 
0.9 (Klasse 4) 
1.5 (Klasse 5) 

Hg und seine Verbindungen prioritär gefährlich 0,05 0,07

Pb und seine Verbindungen prioritär 7,2 keine Anforderungen

Ni und seine Verbindungen prioritär 20 keine Anforderungen

* je nach CaCO3-Gehalt: Klasse 1: < 40 mg CaCO3/l Klasse 2: 40 bis < 50 mg CaCO3/l Klasse 2: 40 bis < 50 mg CaCO3 3/l Klasse 3: 50 bis < 100 mg CaCO3/l Klasse 3: 50 bis < 100 mg CaCO3 3/l Klasse 4: 100 bis < 200 mg CaCO3/l Klasse 4: 100 bis < 200 mg CaCO3 3/l3/l3
Klasse 5: > 200 mg CaCO3/l3/l3
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Für 13 ausgewählte prioritär gefährliche Stoffe (u. a. 
Cadmium und Quecksilber sowie deren Verbindun-
gen) sowie 20 prioritäre Stoffe (u. a. Blei und Nickel 
sowie deren Verbindungen) wurden sogenannte Um-
weltqualitätsnormen für Oberflächengewässer (UQN) 
festgelegt (Tabelle 2). Bei Überschreitung der verbind-
lich fest ge legten UQN kann der ökologische Zustand 
allenfalls als „mäßig“ eingestuft werden.
Von natürlichen Fließ- und Stehgewässern werden 
„künstliche oder erheblich veränderte Gewässer“ un-
terschieden (§ 28 WHG). Hierbei handelt es sich um 
anthropogen (z. B. Wasserkraft, Schifffahrt, Stadtent-
wicklung) morphologisch stark umgestaltete Gewäs-
ser. Bei diesen Gewässern ist das Bewirtschaftungsziel 
die Vermeidung einer Verschlechterung ihres ökolo-
gischen Potenzials und ihres chemischen Zustandes 
sowie der Erhalt bzw. die Erreichung des guten ökolo-
gischen Potenzials und guten chemischen Zustandes 
(§ 27 Abs. 2 WHG). 
Bei der Einleitung von Grubenwässern des Altberg-
baus in Vorfluter ist zu beachten, dass die eingestau-
ten Grubenwässer der gesättigten Zone als Grund wäs-
ser und nicht als Abwässer zu klassifizieren sind. Nach 
§ 12 WHG können eine wasserrechtliche Erlaubnis 
oder Bewilligung versagt werden, wenn schädliche, 
auch durch Nebenbestimmungen nicht vermeidbare 
oder nicht ausgleichbare Gewässerveränderungen 
zu erwarten sind oder andere Anforderungen nach 
öffentlich-rechtlichen Vorschriften nicht erfüllt wer-
den. Bei der nachträglichen Festlegung von Anforde-
rungen an die Einleitung von Grubenwäs sern aus 
dem Altbergbau ist zu berücksichtigen, dass diese 
Einleitungen meist bereits seit Jahrzehnten stattfin-
den und technisch nicht oder nur mit sehr hohem 
Aufwand eingestellt werden können. Häufig erfolgte 
die Stilllegung incl. Flutung und Einleitung der Gru-
benwässer zumindest in Kenntnis der zuständigen 
Bergbehörden. Diese Art der Grubenentwäs se rung 
stellte vor Jahrzehnten den Stand der Technik dar 
und ist aktuell in der Regel nach wie vor erforder-
lich. Ein Verschluss der Einleitungsstollen würde zu 
Grundwasseranstiegen in den Bergwerken führen. Zu 
Grundwasseraustritten käme es auf der nächst höhe-
ren Stollensohle. Unter Umständen kann es auch zu 
unkontrollierbaren Wasseraustritten kommen, wenn 
die treibenden Kräfte (Höhe des Grundwasserstandes) 
die haltenden Kräfte (Damm, Stollenverschluss) über-
treffen. Diese können Menschenleben gefährden oder 
erhebliche Schäden an Gebäuden, Straßen oder ande-
ren Werten verursachen.

5. Naturwissenschaftliche Grundlagen
Dem Verfasser sind einige geflutete Bergwerke be-
kannt, deren Grubenwässer als Rohwässer für die 
Trink wassergewinnung genutzt wurden. Dies umfasst 
sowohl ehemalige Bergwerke des Eisen- wie auch des 
NE-Erzbergbaus (Pb, Zn, Cu, Hg u. a. m.). Allerdings ist/
war – zumindest im Rheinischen Schiefergebirge – 

meist eine Aufbereitung durch Entsäuerung und/oder 
Enteisung und Entmanganisierung erforderlich. 
Daneben sind in der einschlägigen Literatur umfas-
send Untersuchungsergebnisse über kontaminierte 
Grubenwässer und damit einhergehende Gewässer-
kontaminationen veröffentlicht. Bereits [14] stellte 
fest, dass durch den Abbau und das Waschen der Erze 
die Bäche verunreinigt werden und die Fische sterben. 
Infolge der Oxidation sulfidischer Erze können saure 
Grubenwässer (acid mine drainage AMD) entstehen 
und erhebliche Austräge von Buntmetallen, Arsen, 
Aluminium, Eisen, Mangan, Sulfat etc. [9] verursa-
chen:

{1.} FeS2 + 3,5O2 + H2O ⇔ Fe3+ + 2SO4
2  - + 2H+

Nach [15] findet die eigentliche Versauerung durch 
die anschließende Oxidation und Hydrolyse von Fe(II) 
statt:

{2.} Fe2+ + 0,25O2 + 1,5H2O ⇔ FeOOH + 2H+

Die überwiegende Zahl der Reaktionen, an denen Sau-
erstoff beteiligt ist, werden durch Bakterien kataly-
siert [16]. Die Reaktionsgeschwindigkeit ist daher von 
der Populationsdichte und vom Nahrungsangebot ab-
hängig. Auch bei der Sulfidoxidation besitzt die biolo-
gisch bedingte Oxidation große Bedeutung. Optimale 
Lebensbedingungen bestehen bei pH-Werten zwischen 
2,5 und 3,5 [17]. Die aus der Eisenoxidation erhal-
tene Energie wird für Stoffwechselvorgänge genutzt 
[18]. Die Sulfid oxidierenden Bakterien Thiobacillus 
thioporus und Thiobacillus novellus weisen optimale 
Lebensbedingungen bei neutralen bis leicht alkali-
schen pH-Werten auf. 
Die hydrochemische Beschaffenheit der Grubenwäs-
ser ist jedoch von vielen Faktoren abhängig [9], die 
wichtigsten sind:
• das Vorhandensein sulfidischer Minerale und de-

ren Oberfläche,
• Wasserwegsamkeit und -sättigung,
• Oxidationsmittel in gasförmiger und wässriger 

Phase (insbesondere Sauerstoff und Eisen),
• Umfang der unter Beteiligung von Bakterien er-

folgten Oxidation (Art der Bakterien, Populations-
dichte, Wachstum, Nährstoffe etc.),

• geochemisches Milieu (Temperatur, pH-Wert, Re-
dox-Potential),

• chemische Aktivität,
• Pufferkapazitäten.

Ob saure Grubenwässer emittieren, ist von dem Ver-
hältnis des säureproduzierenden Potentials zum Neu-
tralisationspotential abhängig. [19] unterscheidet ver-
schiedene Pufferbereiche, die in natürlichen Substra-
ten nacheinander durchlaufen werden (Tabelle 3). Die 
Puffer werden sukzessive nacheinander verbraucht. 
Nach Verbrauch eines Puffers fallen die pH-Werte bis 
zum nächst wirksamen pH-Wert schnell ab [20]. 
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Bei der Bildung von sauren Grubenwässern finden ver-
schiedene Puffer- und Folgereaktionen statt. Die gebil-
deten Reaktionsprodukte Acidität und Sulfat können 
in Speichermineralien wie Gips, Jarosite-Na, Schwert-
mannit festgelegt werden [21]. Bei der Reaktion saurer 
(Gruben-) Wässer mit carbonatischen Gesteinen wer-
den die Protonen unter Bildung von Hydrogencabonat 
gepuffert: 

{3.}  H30+ + CaCO3 ⇔ Ca2+ + HCO3
- + H2O. 

Dies kann zu hohen Hydrogencarbonatanteilen bei 
den Anionen führen.
Hohe Sulfatgehalte können neben der direkten Frei-
setzung aus der Sulfidoxidation auch auf die Lösung 
von Sekundär- oder Verwitterungsmineralien zurück-
geführt werden:

{4.} CaSO4 ⇔ Ca2+ + SO4
2- 

Bei dieser Lösungsreaktion {4.} werden keine Proto-
nen freigesetzt.

6. Bedeutung
Bereits 1556 weist Agricola [14] auf erhebliche Ge-
wässerschäden durch den Bergbau hin. Das Umwelt-
bundesamt [22] stellt ebenfalls fest, dass bei Zink, 
Cad mi um, Kupfer, Nickel, Blei und Arsen auch der 
his to rische Bergbau einen erheblichen Anteil am Ein-
trag in Fließgewässer hat. Neben diesen punktuellen 
und diffusen Einträgen bestehen auch häufig Beein-
trächtigungen der Hydromorphologie, da die Gewäs-
ser zur Energieerzeugung und Aufbereitung genutzt 
wur den. 
In der Bewertung nach der Europäischen Wasser rah-
menrichtlinie wird wiederholt auf hohe Metallfrach-
ten aus dem Altbergbau durch Punktquellen sowie 
diffuse Zuflüsse hingewiesen. Gemäß [22] betrug der 
Anteil des Schwermetalleintrags aus historischem 
Bergbau im Jahre 2005 von Cadmium rund 21 % des 
Gesamteintrags aus Punkt- und diffusen Quellen 
(9,2 kt/a). Der Anteil von Zink wird mit ca. 13 % (von 
2755 kt/a) angegeben. Die Einleitungen aus histori-

schem Bergbau in Oberflächengewässer von Blei, 
Kupfer und Nickel betragen jeweils ca. 3 % des Gesam-
teintrags aus Punkt- und diffusen Quellen, der mit 
263 kt/a (Blei), 461 kt/a (Kupfer) und 477 kt/a bestimmt 
wurde [22]. Bei Emissionen aus Altbergbau besitzen 
Chrom und Quecksilber keinen nachweisbaren höhe-
ren Anteil.
Der Eintrag erfolgt in gelöster Form, aber auch an 
Partikel gebunden oder als Schwebfracht. Die Anfor-
derungen der UQN (Tabelle 2) werden dabei zum Teil 
erheblich überschritten. Ob dies jedoch im Einzelfall 
zu ökologischen und chemischen Beeinträchtigun-
gen der Oberflächengewässer führt, ist stark von dem 
Abfluss der Vorfluter abhängig. So können Gewässer 
(Bäche) mit geringen Abflüssen bereits bei vergleichs-
weise niedrigen Frachten erheblich in ihrer ökologi-
schen und chemischen Gewässergüte beeinträchtigt 
werden, während sich bei größeren Gewässern keine 
negativen Einflüsse auf die chemische und ökologi-
sche Gewässergüte ergeben müssen. Eine pauschale 
Beurteilung ist aufgrund von Analysen der Gruben-
wässer nicht möglich, vielmehr sind umfassende Be-
wertungen des Einzelfalles, die auch die Schüttungen 
sowie die Oberflächengewässer selbst umfassen, not-
wendig.
Prominente Beispiele für erhebliche Metallfrachten 
in Gewässer resultieren z. B. aus dem Freiberger (Sach-
sen) Altbergbau. Das Teilbearbeitungsgebiet Freiber-
ger Mulde hat mit 14 Prozent einen hohen Anteil an 
mit »gut« bewerteten Fließgewässer-Wasserkörpern 
[24]. Allerdings wurden in den Teilbearbeitungsgebie-
ten der Freiberger und Zwickauer Mulde vermehrte 
Überschreitungen der Umweltqualitätsnormen für 
spezifische Schadstoffe festgestellt. Insbesondere han-
delt es sich um Arsen, Zink, Cadmium und Kupfer, 
deren Konzentrationen meist infolge der beschriebe-
nen Einleitungen/Emissionen des ehemaligen Berg-
baus oberhalb der Umweltqualitätsnormen liegen 
[24]. In der Freiberger und Zwickauer Mulde sowie im 
Teilbearbeitungsgebiet der oberen Elbe (Elbestrom 1) 
werden die Anforderungen der Tochterrichtlinie am 
häufigsten überschritten. Beim Elbehochwasser 2002 
lagen die Cadmium-Konzentrationen in der Elbe sogar 
kurzzeitig oberhalb der Qualitätsnorm der EU-Was-

Tabelle 3: Pufferbereiche natürlicher Böden [19]

Pufferbereich pH-Werte Puffersubstanz Pufferreaktion

Calciumcarbonat 8,6 – 6,2 Kalk (CaCO3) CaCO3 + H2CO3 <=>
Ca2+ + 2HCO3

-

Silikat 6,2 – 5,0 primäre Silikate (Feldspäte, Glimmer 
u. a.)

CaAl2Si2O8 + H2CO3 + H2O <=> Ca2+ + 2HCO3
- + 

Al2Si2O5(OH)4

Austauscher 5,0 – 4,2 Silikatische Restminerale (sekundäre 
Tonminerale)

n(AlOOH + 0,5H+ + H2O)
<=> [Al(OH)3,5

0,5-
n(AlOOH + 0,5H

0,5-
n(AlOOH + 0,5H

]n + 0,5nH2O 

Aluminium 4,2 – 3,8 Al-Hydroxide, Tonminerale AlOOH + 3H+ <=> Al3+ + 2H2O

Aluminium
-Eisen

4,2 – 3,0 Tonminerale, Al-Hydroxide, Fe-Oxide s. oben / s. unten

Eisen < 3,0 Fe-Oxide FeOOH + 3H+ => Fe3+ + 2H2O
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serrahmenrichtlinie. Die für die Elbe zuständigen 
Minis terien gehen davon aus, dass wahrscheinlich die 
Ziele für Fließgewässer-Wasserkörper der Wasserrah-
menrichtlinie in der Elbe und Mulde nicht erreicht 
werden. Als Gründe werden Emissionen und Einlei-
tungen aus dem Altbergbau angegeben. Fazit: es liegt 
ein Grundwasserschaden vor, der eine weitreichende 
Kontamination der Oberflächengewässer bewirkt.
Ein weiteres Beispiel stellen die Einleitungen des 
Tiefen Stollens (Burgfeyer Stollen) der Mechernicher 
Blei-Zink-Erzlagerstätte in den Veybach dar [24]. In-
folge der Durchsickerung des Altbergbaus werden 
Schwermetalle – insbesondere Zink, Nickel, Cadmium 
und Kobalt – gelöst und in die Oberflächengewässer 
eingetragen (Tabelle 4). Die Geringfügigkeitsschwellen-
werte [10] werden auch in diesem Fall z. T. erheblich 
überschritten. Das Staatliche Umweltamt Köln [25] 
sieht einen dringenden Sanierungsbedarf. Gemäß 
[25] sind die Schwermetallbelastungen des Veybachs 
und der Erft so hoch, dass eine Sanierung der Gewäs-
serqualität des Veybachs und eine Verringerung der 
Schwermetallbelastung der Erft bis hin zum Rhein 
nur möglich ist, wenn der Schwermetalleintrag aus 
dem Stollen weitgehend abgestellt wird. Fazit: es liegt 
ein Grundwasserschaden vor, der eine weitreichende 
Kontamination der Oberflächengewässer bewirkt.
Andererseits beschreibt [20] einen Grubenwasserab-
fluss im Hunsrück mit sauren pH-Werten (bis pH 2). Die 
Geringfügigkeitsschwellenwerte (Tabelle 2) der Länder-
arbeitsgemeinschaft Wasser [10] als Grenze, ab der ein 
Grundwasserschaden vorliegen kann, werden durch 
Sulfat sowie Spurenelemente (Arsen, Blei, Cadmium, 

Cobalt, Kupfer, Nickel, Zink) zum Teil erheblich über-
schritten. Eine erhöhte Freisetzung von Schadstoffen 
findet ebenfalls statt, da die Schüttung bis mehrere  l/
sec beträgt. Fazit: es liegt ein Grundwasserschaden vor. 
Die hohen Aluminiumgehalte in Verbindung mit den 
sauren pH-Werten können dahingehend interpretiert 
werden, dass die umgebenden Gesteine eine nicht aus-
reichende Pufferkapazität besitzen und der wirksame 
Puffer der Eisen-Aluminiumpuffer ist.
Bei Einleitung der Grubenwässer der Tiefen Stollen 
in den Vorfluter kommt es infolge von Verdünnung-
seffekten zwangsläufig zur Vermischung, Neutralisie-
rung und zur Fällung von Aluminium durch Bildung 
von Tonmineralien und Hydroxiden sowie von Eisen 
als amorphe Hydroxide. Mit erhöhten Aluminium- 
und Eisengehalten ist nur unmittelbar an den Einleit-
stellen in den Vorfluter selbst zu rechnen. Trotz dieser 
Einleitung ist das Gewässer (3. Ordnung) im gesamten 
Verlauf mit dem ökologischen Zustand von „gut“ be-
wertet [11]. Ein Handlungsbedarf ergibt sich in Hin-
blick auf die Anforderungen an Oberflächengewässer 
nicht.
Aus den Metalleinträgen der ehemals bedeuten-
den NE-Metallerzbergbaureviere (Erzgebirge, Harz, 
Schwarz wald, Rheinisches Schiefergebirge etc.) kann 
es gegenüber der geogenen Hintergrundbelastung zu 
sehr hohen Metallgehalten in den Gewässersedimen-
ten kommen. Beispielhaft beschreibt [23] erhebliche 
Anreicherungen von Cadmium, Arsen, Kupfer, Blei 
und Zink in den Sedimenten der Freiburger Mulde 
(Tabelle 5). Anreicherungen umweltrelevanter Stoffe in 
Gewässersedimenten können ein langfristiges Gefähr-
dungspotential darstellen. 

7. Schlussfolgerungen
Die in den stillgelegten gefluteten Bergwerken mobi-
li sierten Schadstoffe sind in der Regel geogen und 
wur den nicht durch den Menschen eingebracht. 
Durch den Bergbau wurden sie jedoch geochemisch 
verfügbar gemacht, indem hydraulische Durchlässig-
keiten geschaffen und die Oberflächen der vererzten 
Gesteine vergrößert wurden. Erst dadurch wurden 
die Mobilisierung und der Austrag in größerem Maße 
möglich. Gegenüber langfristigen geogenen Ver wit te-
rungsvorgängen kann es so zur Freisetzung erhebli-
cher Schadstoffmengen in geologisch kurzen Zeiträu-
men kommen. Zudem fließt das verunreinigte Grund-
wasser nicht langsam und großflächig den Vorflu tern 
zu und wird dort vielfältigen geochemischen („Reini-
gungs-“) Prozessen – wie Sorption, Fäl lung, Ab bau, 
Ver mischung etc. – ausgesetzt, sondern wird konzen-
triert mit hohen Gehalten/Frachten punktuell in die 
Vorfluter eingeleitet. Dies kann – insbesondere bei 
klei neren Gewässern – zur biologischen Verödung 
führen [14]. 
Eine pauschale Aussage, ob durch den ehemaligen 
Erzbergbau hinsichtlich des Grund- und/oder Ober-
flächenwasserpfades eine schädliche Bodenverände-

Tabelle 4: Schwermetallgehalte in Grubenwässern des Burgfreyer 
Stollens [25]

Para-
meter

Einheit Stollen-
wasser
(Mittel-
werte)

Gering fügig-
keits schwel-
len werte [10]

UQN (Jahres-
durchschnitt) 
[12]

Ni (µg/l)  1.300  14 20

Zn (µg/l) 3.000  58 –

Co (µg/l) 620  8 –

Cd (µg/l) 6,8  0,5  ≤ 0.08 (Klasse 1)*
0.08 (Klasse 2) 
0.09 (Klasse 3) 
0.15 (Klasse 4) 
0.25 (Klasse 5)

Pb (µg/l) 14  7 7,2

*: siehe Tabelle 2

Tabelle 5: Anreicherungskoeffizienten in den Sedimenten (< 20 µm) 
der Freiberger Mulde gegenüber der geogenen Hintergrundbelas-
tung [23]

Fluss As Cd Cu Pb Zn

Freiberger 
Mulde

10 105 14 17 26
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rung entsteht, ist nicht möglich. Die Größe bzw. das 
Ausmaß des ehemaligen Bergbaus (Größe der Gru-
benfelder, Abbautiefe), die Mineralisation/Vererzung 
sowie das geochemisches Milieu haben maßgeblichen 
Einfluss auf die Beschaffenheit des Grundwassers. 
Außer dem sind die Frachten sowie die Leistungsfähig-
keiten der Vorfluter, in die das Grubenwasser über die 
Tiefen Stollen eingeleitet wird, zu betrachten. Verein-
facht ausgedrückt werden kleine Gewässer bereits bei 
geringeren Frachten ökologisch und hydrochemisch 
beeinträchtigt, während größere Gewässer höhere 
Frachten verkraften können, ohne ökologisch geschä-
digt zu werden. Davon unabhängig weisen die Gewäs-
ser und Gewässersedimente der ehemals bedeutenden 
Erzbergbauregionen erhebliche Anreicherungen der 
bergbautypischen Stoffe auf. Allerdings erfolgte der 
Schadstoffeintrag über Jahrhunderte durch unter-
schiedliche Bergbautreibende (Verursacher) aus un-
terschiedlichen Gruben/Stollen, Halden und Aufberei-
tungsanlagen. 
Die ehemaligen Bergwerksbetreiber sind überwiegend 
bzw. häufig nicht mehr vorhanden oder insolvent. 
Die Grundstückseigentümer mussten gemäß dem 
Allgemeinen Preußischen Berggesetz (1865) den Ber-
gbau auf ihrem Grundstück dulden [5], sie befinden 
sich demnach in einer Opferposition. Grundlage für 
Sanierungsanordnungen stellt beim Altbergbau das 
Bundes-Bodenschutzgesetz mit seinen Verordnungen 
dar. Soweit die ehemaligen Bergwerksbetreiber oder 
deren Rechtsnachfolger noch rechtlich zur Sanierung 
verpflichtet werden können, sind ggf. weitergehende 
Anforderungen als gegenüber den Grundstückeigen-
tümern möglich.
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